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§91
Für Straftaten nach den Vorschriften dieses Titels 

gilt dieses Gesetz
1. in den Fällen der §§ 84, 85 und 87 nur, wenn die 

Tat durch eine in seinem räumlichen Geltungsbereich 
ausgeübte Tätigkeit begangen wird,

2. in den Fällen der §§ 86, 86a und 88 nur, wenn die 
Tat in seinem räumlichen Geltungsbereich begangen 
wird,

3. in den Fällen des § 90a Abs. 1 und des § 90b nur, 
wenn die Tat in seinem räumlichen Geltungsbereich 
begangen wird oder der Täter Deutscher ist und seine 
Lebensgrundlage in diesem Bereich hat.

Vierter Titel 
Gemeinsame Vorschriften

§92

(1) Im Sinne dieses Gesetzes beeinträchtigt den Be
stand der Bundesrepublik Deutschland, wer ihre Frei
heit von fremder Botmäßigkeit aufhebt, ihre staat
liche Einheit beseitigt oder ein zu ihr gehörendes Ge
biet abtrennt.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind Verfassungs
grundsätze

1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen 
und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung 
in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und ge
heimer Wahl zu wählen,

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfas
sungsmäßige Ordnung und die Bindung der vollzie
henden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz 
und Recht,

3. das Recht auf die Bildung und Ausübung einer 
parlamentarischen Opposition,

4. die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verant
wortlichkeit gegenüber der Volksvertretung,

5. die Unabhängigkeit der Gerichte und
6. der Ausschluß jeder Gewalt- und Willkürherr

schaft.
(3) Im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesre

publik Deutschland solche Bestrebungen, deren Trä
ger darauf hinarbeiten, den Bestand der Bundesrepu
blik Deutschland zu beeinträchtigen (Absatz 1),

2. Bestrebungen gegen die Sicherheit der Bundes
republik Deutschland solche Bestrebungen, deren Trä
ger darauf hinarbeiten, die äußere oder innere Sicher
heit der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträch
tigen,


